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Mit dieser Lieferung (Stand 01.07.2010; Version 1.3) werden die Gemeinsamen Grundsätze für 
die Erstattung der Meldungen der Arbeitgeber an die Zentrale Speicherstelle im Rahmen des 
Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises nach § 28b Absatz 6 SGB IV in der Version 
1.3 angepasst.  
 
Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 
Änderung der 
Gemeinsamen 
Grundsätze 

1. redaktionelle Änderungen und 
Anpassung von Begrifflichkeiten (z.B. 
„systemgeprüft“ statt 
„systemuntersucht“ in Ziffer 4) 

2. Ergänzung bei Ziffer 2.1 
(Versicherungsnummer) 
 …Die ZSS meldet dem Arbeitgeber 
die aus dem Bestand der Deutschen 
Rentenversicherung Bund ermittelte 
VSNR, soweit diese vorhanden ist. 
Die erstmalige Vergabe oder die 
Neuvergabe einer VSNR wird 
hierdurch nicht angestoßen. 

3. Hinweis auf korrekte Daten im 
Datensatz „Kommunikation“ (Ziffer 5.1) 

4. bei Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses sind  
losgelöst von der Meldung aus der 
Entgeltabrechnung (MVDS-Entgelt, 
Ziffer 5.2.1) die Kündigungs- und 
Entlassungsdaten über einen MVDS für 
Kündigung/Entlassung (MVDS-
Kündigung/Entlassung) zu melden 
(Ziffer 5.2.2) 

5. Im Datenbaustein „DBKE“ sind in der 
Versionsnummer des übermittelten 
Datensatzes 01 für Zeiträume bis zum 
31.12.2010 die Freitextfelder durch den 
Arbeitgeber nicht zu füllen. Meldungen 
mit DBKE, in denen die Freitextfelder 
gefüllt sind, werden als fehlerhaft 
abgewiesen und sind unverzüglich 
korrigiert neu zu melden. 

6. Korrektur eines MVDS-Entgelt (Ziffer 
5.2.3) 

7. Korrektur eines MVDS-
Kündigung/Entlassung (5.2.4) 

8. Werden bei der Prüfung Fehler 
festgestellt, erfolgt keine Speicherung 
der fehlerhaften Daten. Die fehlerhaften 
Daten werden dem Absender oder 
Ersteller der Datei entsprechend der 
Angaben im DSKO bereitgestellt; ab 
dem 1. Januar 2011 nur noch in 
elektronischer Form. (Ziffer 6.4.2, 
Absatz 3) 

9. Übergangsregelungen (Ziffer 7) 

15.06.2010 Arbeitskreis ELENA 
vom 19.05.2010 
(TOP 7)  

und  Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

sowie Auflage des 
BMAS (Ziffer 5 und 
8 der Änderungen) 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 

 Anlage 2 - Datensätze und 
Datenbausteine im ELENA-Verfahren 
Versionsnummer des übermittelten 

Datensatzes (MVDS) - 01 
 

  

MVDS,  

Stelle 166-167 
Erweiterung der Abgabegründe:  
40 = Beginn und Ende der Beschäftigung in 
einem Monat 
(mit DBKE) 
41 = Beginn und Ende der Beschäftigung in 
einem Monat (ohne DBKE) 
54 = Zahlung nach Austritt 
69 = Meldung eines DBKE 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

MVDS, 

Stelle 172-181 

Anpassung der Felder MELDEMONAT 
BEGINN und MELDEMONAT ENDE 
 

MELDEMONAT BEGINN  
Bei Abgabegrund ungleich „69“ /(MVDS 
Entgeltmeldung): 
Anfangsdatum des Zeitraumes innerhalb des 
Meldemonats, der durch diese Meldung 
abgedeckt wird (in der Regel der 1. des 
Monats): 
Bei Abgabegrund = „69“ /(MVDS 
Kündigung/Entlassung): 
Grundsätzlich der Tag der Erstellung des 
Datensatzes; liegt dieses Datum nach dem 
AVEND, ist AVEND einzutragen.  
 
MELDEMONAT ENDE  
Bei Abgabegrund ungleich „69“ /(MVDS 
Entgeltmeldung): 
Enddatum des Zeitraumes innerhalb des 
Meldemonats, der durch diese Meldung 
abgedeckt wird (in der Regel der letzte Tag des 
Monats): 
Bei Abgabegrund = „69“ /(MVDS 
Kündigung/Entlassung): 
Identisch mit tt aus Feld MONATBEG 
Der Tag ist anzugeben in der Form:  
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 
DBEN Teilweise Löschung der Zuordnung von 

Anwendungsbereichen   
15.06.2010 Arbeitsgruppe 

Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBFZ,  

Stelle 015-016 
Aufnahme neuer Fehlzeit und Änderung  
06 = unbezahlte Pflegezeit nach § 2 oder § 3 
Abs.1 PflegeZG 
16 = unbesetzt  
17 = Freistellung wegen Insolvenz 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBSE,  

Stelle 018-019 
Aufnahme weiterer Schlüssel   
08 = Störfall-Wertguthaben 
09 = Entgeltumwandlung 
10 = Nachzahlungen und Vorauszahlungen 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBSB,  

Stelle 018-019 
Änderung und Aufnahme weiterer Schlüssel 
03 = unbesetzt  
04 = Entgeltumwandlung zum Zwecke der 
Einzahlung in eine Altersvorsorgeeinrichtung 
(steuerfreie Beiträge des Arbeitnehmers nach § 
3 Nr. 63 EStG)  
05 = unbesetzt   
14 = steuerfreie Fahrtkostenzuschüsse nach § 
3 Nr. 16 EStG bei doppelter Haushaltsführung, 
als Trennungsgeld oder Reisekosten, auch bei 
Einsatzwechseltätigkeit und Fahrtätigkeit 
18 = Störfall-Wertguthaben 
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBZD,  

Stelle 005-014 
Änderung der Erläuterung 
Fiktives Bruttoarbeitsentgelt, das ohne 
Berücksichtigung von Sonderregelungen 
beitragspflichtig gewesen wäre (z. B. Gleitzone, 
Kug, Beschäftigungssicherungsvereinbarung 
nach § 421t Abs. 7 SGB III, Arbeitsentgelt, 
welches ohne Altersteilzeitvereinbarung erzielt 
worden wäre, Arbeitsentgelt einschließlich der 
Beträge, die in der Ansparphase in ein 
Wertguthaben nach § 7 Abs. 1a SGB IV 
eingebracht wurden) 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBZD,  

Stelle 131 

Aufnahme eines weiteren Grund 
8 = Beschäftigungssicherungsvereinbarung (§ 
421t Abs. 7 Drittes Buch Sozialgesetzbuch) 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 
DBKE,  

Stelle 013 

Änderung in der Erläuterung  
Handelt es sich um ein befristetes  
Arbeitsverhältnis? 
J = ja 
N = nein  
Z = zweckbefristet 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE,  

Stelle 071 

Änderung in der Erläuterung  
2 = durch den Arbeitnehmer, Arbeitgeber hätte 
ansonsten nicht oder nicht zum selben 
Zeitpunkt gekündigt 
3 = durch den Arbeitnehmer, Arbeitgeber hätte 
ansonsten zum selben Zeitpunkt gekündigt 
4 = durch einen Aufhebungsvertrag, 
Arbeitgeber hätte ansonsten nicht oder nicht 
zum selben Zeitpunkt gekündigt 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE,  

Stelle 458 

Änderung in der Erläuterung  
Erfolgt die Zahlung einer Abfindung oder 
Entlassungsentschädigung oder besteht ein 
Anspruch auf diese Leistungen im 
Zusammenhang mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses bzw. 
Heimarbeitsverhältnisses? 
J = ja 
N = nein 
U = ungewiss 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE,  

Stelle 489, 
498, 507 

Änderung in der Erläuterung  
jeweils Aufnahme von  
U = ungewiss 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE,  

Stellen 086, 
343, 396, 426 
und 459 

Änderung in der Erläuterung und Art 
jeweils Aufnahme von  
„Das Freitextfeld ist durch den Arbeitgeber 
nicht zu füllen“ 
sowie alle Felder sind Mussangabe („M“) 
 

30.06.2010 BMWi vom 
30.06.2010 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 

 Anlage 1 - Datensätze und 
Datenbausteine im ELENA-Verfahren 
Versionsnummer des übermittelten 

Datensatzes (MVDS) - 02 
 

  

 Die in der Anlage 2 vorgenommen 
Änderungen werden auch in der Anlage 1 - 
Datensätze und Datenbausteine im ELENA-

Verfahren Versionsnummer des 
übermittelten Datensatzes (MVDS) – 02 

übernommen. Zusätzlich gelten die  
nachfolgend aufgeführten Änderungen. 

 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

MVDS,  

Stelle 040-041 

 

Änderung der Versionsnummer des 
übermittelten Datensatzes 01 – 99 
Zulässig ist der Wert „02“ für diese Version. Er 
gilt bis zur Bekanntgabe einer neuen Version. 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBEN, 

Stelle 238 
Einführung eines weiteren Feldes 
Steuerabzugspflicht durch den Arbeitgeber 
J = ja 
N = nein 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBSE, 

Stelle 020 

Streichung des bisherigen Freitextfeldes  
 
 

15.06.2010 Arbeitskreis ELENA 
am 19.05.2010 

DBSB, 

Stelle 020 

Streichung des bisherigen Freitextfeldes  
 
 

15.06.2010 Arbeitskreis ELENA 
am 19.05.2010 

DBKE, 

Stelle 086 - 
340 

Streichung des bisherigen Feldes zur 
Schilderung des vertragswidrigen 
Verhaltens  
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE, 

Stelle 088 
(neu) 

Änderungen des bisherigen Feldes 343 
Wenn die Sozialauswahl von einer 
Arbeitsagentur geprüft wurde: ist der Schlüssel 
der jeweiligen Arbeitsagentur entsprechend der 
Aufstellung aller 178 Agenturen für Arbeit der 
BA einzutragen 
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 
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Änderungsort Änderung  Termin Änderungsgrund 
DBKE, 

Stelle 114 
(neu) 

Änderungen des bisherigen Feldes 396 
Wurde die fristgebundene Kündigung aus 
wichtigem Grund ausgesprochen, obwohl die 
ordentliche Kündigung zeitlich unbegrenzt 
ausgeschlossen war? 
J = ja 
N = nein 
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE, 

426-455 

Streichung des bisherigen Feldes KABGG 
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

DBKE, 

Stelle 118 
(neu) 

Änderungen des bisherigen Feldes 459 
Grund, wenn Leistungsanspruch wie in der 
Variablen "Leistungszahlung bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses" ungewiss ist   
01 = Entgeltanspruch streitig 
02 = Entgeltanspruch unklar  
03 = Abrechnung noch nicht abgeschlossen  
04 = Sonstiges 
 
 

15.06.2010 Arbeitsgruppe 
Entgeltdaten vom 
20./21.05.2010 

 


